
FALLS IN NAHER ZUKUNFT DAS
POSTGEHEIMNIS ABGESCHAFFT WIRD...

SAGST DU DANN AUCH
„ICH HABE DOCH NICHTS ZU VERBERGEN“?

Art. 10 Grundgesetz
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und
  Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

der „Terrorbekämpfung“ geopfert
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